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Verordnung der Landeshauptstadt München über das Über-
schwemmungsgebiet an der Würm innerhalb der Stadt-
grenzen der Landeshauptstadt München von Flusskilome-
ter 8.900 bis Flusskilometer 19.100 (Überschwemmungsge-
bietsV Würm) vom 16. Dezember 2009

Die Landeshauptstadt München als Kreisverwaltungsbehörde
erlässt auf Grund des § 31 b Abs. 2 Sätze 3 und 4 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.08.2002 (BGBI. l S. 3245), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22.12.2008 (BGBI. l S. 2986) i.V.m. Art. 61 e Abs. 1, Art.
61 h, Art. 61 i Abs. 1, 2 und 3 und Art. 75 des Bayerischen Was-
sergesetzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19.07.1994 (GVBI. S. 822), zuletzt geändert am
27.07.2009 (GVBI. S. 376) i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Verord-
nung:

§ 1  Allgemeines, Zweck

(1) Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München wird das in
§ 2 näher umschriebene Überschwemmungsgebiet festgesetzt.
Für dieses Gebiet werden die Regelungen nach §§ 3 bis 6 er-
lassen.

(2) Die Festsetzung dient dem Schutz vor Hochwassergefahren,
insbesondere

1. zur Vermeidung und Verminderung von Schäden durch das
Hochwasser,

2. zur Regelung des Hochwasserabflusses,
3. zur Vermeidung möglicher Erosionen und zur Verhinderung

erosionsfördernder Maßnahmen,
4. zum Erhalt von Rückhalteflächen,
5. zur Gewinnung, insbesondere zur Rückgewinnung von Rück-

halteflächen und
6. zum Erhalt und zur Verbesserung der ökologischen Struktu-

ren der Würm und ihrer Überflutungsflächen.

§ 2  Umfang und Einteilung des Überschwemmungsgebietes

(1) Für die Würm (Gewässer l. Ordnung) wird für die gesamte
Fließstrecke auf dem Gebiet der Landeshauptstadt München
von Flusskilometer 8.900 bis Flusskilometer 19.100 ein Über-
schwemmungsgebiet nach Art. 61 e Abs. 1 Satz 1 BayWG fest-
gesetzt. Das Überschwemmungsgebiet nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 besteht aus den Zonen

- Wasserrückhaltegebiet (Retentionsbereich) und
- Wasserabflussgebiet (Abflussbereich).

(2) Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes ergeben sich
aus den Übersichtskarten im Maßstab 1:10.000 (Anlagen 1 - 3)
und den Detailkarten im Maßstab 1: 2.500, die die Grenzen des
Retentionsbereiches und des Abflussbereiches enthalten, je-
weils erstellt vom Wasserwirtschaftsamt München, ausgefertigt
von der Landeshauptstadt München am 16.12.2009, die Be-
standteil dieser Verordnung sind. Für die genaue Grenzziehung
sind die Detailkarten im Maßstab 1:2.500 maßgebend, wobei
die genaue Grenze des Überschwemmungsgebiets und der ein-
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zelnen Zonen auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücks-
grenze oder, wenn diese Grenze ein Grundstück schneidet, auf
der dem Gewässer näheren Kante der gekennzeichneten Linie
verlaufen. Diese Detailkarten werden bei der Landeshauptstadt
München – Untere Wasserrechtsbehörde – archivmäßig ver-
wahrt und sind dort während der Dienststunden allgemein zu-
gänglich.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im
Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die
mit dieser Verordnung festgesetzten Grenzen des Über-
schwemmungsgebietes und der Zonen nicht.

§ 3  Ausnahmen von Genehmigungspflichten, Anordnungen

(1) Die Genehmigung nach Art. 61 h Abs. 2 BayWG entfällt im
Rückhaltebereich (Retentionsbereich), wenn die Voraus-
setzungen nach Art. 61h Abs. 2 Nr. 2 bis 4 eingehalten sind und
die Hochwasserrückhaltung nicht um mehr als 10 m3 beein-
trächtigt ist.

(2) Ein hochwasserangepasstes Errichten von Gebäuden im
Sinne des § 31 b Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 WHG ist gegeben, wenn
nur Räume, die vollständig über dem beim Bemessungshoch-
wasser zu erwartenden Wasserstand (HW 100-Linie) liegen, als
Aufenthaltsräume genutzt werden und bautechnische Nach-
weise darüber vorgelegt werden, dass auch bei Hochwasser
Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die Dichtheit und Funk-
tionsfähigkeit, einschließlich der Entwässerung, gewährleistet
sind. Die Nachweise müssen von einem nach Art. 62 der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) Berechtigten erstellt werden.

(3) Die Neuerrichtung von Tiefgaragen ist verboten.

(4) Die Lagerung oder Ablagerung von aufschwimmenden Ma-
terialien im Freien in dem im Lageplan gekennzeichneten Ab-
flussbereich ist nicht zulässig.

(5) Die Neuerrichtung von Anlagen zum Lagern von wasserge-
fährdenden Stoffen ist verboten, wenn der Lagerraum ganz oder
teilweise unterhalb der HW 100-Linie liegt. Bestehende Heizöl-
verbraucheranlagen in Gebäuden, die ganz oder teilweise im
Geltungsbereich dieser Verordnung liegen und die nicht den An-
forderungen des § 9 Abs. 4 der Anlagenverordnung (VAwS) ent-
sprechen, sind innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung nachzurüsten; eine Anordnung nach § 25 Abs. 1
VAwS ist nicht erforderlich.

(6) Bestehende und neue Heizölverbraucheranlagen der Ge-
fährdungsstufe B gem. § 6 Abs. 3 VAwS müssen spätestens alle
zweieinhalb Jahre wiederkehrend von einem Sachverständigen
nach § 18 VAwS geprüft werden. Die Fristen für die wiederkeh-
renden Prüfungen beginnen mit dem Tag des Abschlusses der
Prüfung vor Inbetriebnahme bzw. der Prüfung nach einer we-
sentlichen Änderung oder der letzten wiederkehrenden Prüfung.

(7) Das Anlegen, Erweitern oder Beseitigen von Baumbestän-
den, Strauch- und Heckenpflanzungen in dem im Lageplan ge-
kennzeichneten Abflussbereich bedarf der Genehmigung der
Landeshauptstadt München.

(8) In dem im Lageplan gekennzeichneten Abflussbereich ist der
Anbau hoch aufwachsender Pflanzen, die den Hochwasserab-
fluss behindern können, z.B. Mais und ein Grünlandumbruch
nicht zulässig.

§ 4  Antragstellung

Mit dem Genehmigungsantrag sind für bauliche Anlagen in ent-
sprechender Anwendung der für Bauvorlagen geltenden Be-

stimmungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) die zur Be-
urteilung erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen.
Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen
in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13.03.2000 (GVBI.
S. 156), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.07.2009
(GVBl. S. 376), bleiben unberührt.

§ 5   Ausnahmen

(1) Die Landeshauptstadt München kann von den Verboten und
Beschränkungen des § 3 Ausnahmen zulassen, wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder

2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer un-
billigen Härte führen würde und das Wohl der Allgemeinheit
der Ausnahme nicht entgegensteht.

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen
und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

(3) Im Fall des Widerrufs kann die Landeshauptstadt München
vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zu-
stand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemein-
heit, insbesondere der Schutz vor Hochwassergefahren, erfor-
dert.

§ 6  Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 95 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c BayWG kann mit einer Geld-
buße belegt werden, wer einer vollziehbaren Anordnung zum
Hochwasserschutz nach §§ 3 bis 5 i.V.m. Art. 61 e Abs. 1, Art.
61 i BayWG zuwiderhandelt.

§ 7  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Landeshauptstadt München in Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 25.11.2009 beschlossen.

München, 16. Dezember 2009 Christian Ude
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung

Vollzug des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG);
Planfeststellung nach § 18 AEG für das Bauvorhaben:
ESTW München Südwest, Neubau einer Lichtzeichenanlage
mit Schranken und Gehwegschranken am Bahnübergang
Aubing, Bahn-km 11,3 der Strecke 5520 München-Pasing -
Buchloe

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes,
Außenstelle München, vom 26.11.2009, Az.: 61134-611ppb/016-
2300#003 liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes
(einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit
vom 15.01.2010 bis einschl. 28.01.2010

in der
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung
Blumenstraße 28b (Hochhaus), 80331 München
Erdgeschoss Auslegungsraum 071
(barrierefreier Zugang an der Ostseite des Gebäudes auf Blu-
menstraße 28 a)

während der Dienststunden
Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag
von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan kön-
nen auch nach vorheriger Terminvereinbarung beim Eisenbahn-
Bundesamt, Außenstelle München, Arnulfstraße 9/11, 80335
München, eingesehen werden.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den Betrof-
fenen gegenüber, an die keine persönliche Zustellung erfolgt ist,
als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensge-
setz).

München, 2. Dezember 2009 Referat für Stadtplanung
und Bauordnung

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung;
Nutzung von oberflächennahem Grundwasser zum 
Betreiben von Kälte- und Wärmepumpenanlagen der Bayer.
Versorgungskammer;
Standort: Arabellastr. 30

Am Standort in der Arabellastr. 30 beabsichtigt die Bayer. Ver-
sorgungskammer eine Brunnenanlage zur Versorgung von Käl-
teanlagen bzw. Wärmepumpen zu betreiben. Die Anlage soll im
Umfeld bereits bestehender thermischer Grundwasseranlagen
errichtet werden. Beantragt wurde am 12.08.2009 eine jährliche
Grundwasserentnahme-/ Versickerungsmenge von max.
900.000 m3. Zur Ermittlung der thermischen Beeinflussung der
Gegend wurde als Antragsunterlage eine Grundwassermodell-
berechnug der Wärme-/Kältefracht gefordert. Entsprechend den
vorgelegten Unterlagen ist die Jahresbilanz trotz der saisonal
bedingten Aufwärmung bzw. Abkühlung ausgeglichen. Eine sig-
nifikante Beeinflussung der vorhandenen thermischen Anlagen
wird entsprechend der Prognose nicht erwartet. 
Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
gemäß Art. 17 Bayer. Wassergesetz (BayWG) erforderlich. Ent-
sprechend §§ 3a, 3d des Gesetzes zur Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) i.V.m. Anlage II Nr. 13.3.2 zum BayWG (jährli-

che Grundwasserentnahme zwischen 100.000 m3 und 10 Mio
m3) war im Rahmen einer allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls
festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht.
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu besorgen
sind.
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2
UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.
Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28 a, 80335 Mün-
chen, Sachgebiet UW 23, Zimmer 4071 nach vorheriger telefo-
nischer Anmeldung (Tel. Nr. 089/233-47583) eingesehen wer-
den. Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser Telefon-
nummer eingeholt werden.

München, 4. Januar 2010 Landeshauptstadt München
Referat für Gesundheit 
und Umwelt
RGU-UW 23

Bekanntmachung
über den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2008 der Land-
wirtschaftlichen Betriebe der Landeshauptstadt München
(Stadtgüter München)

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 16. De-
zember 2009 den Jahresabschluss und den Lagebericht der
Landwirtschaftlichen Betriebe für das Wirtschaftsjahr 2008
(1. Januar 2008 – 31. Dezember 2008) festgestellt und über die
Behandlung des Jahresergebnisses beschlossen.

München, 17. Dezember 2009

Kommunalreferat
Stadtgüter München

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung
der Buchführung und den Lagebericht der Landwirtschaftlichen
Betriebe der Landeshauptstadt München für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Durch Art.
107 der Bayerischen Gemeindeordnung (BayGO) in Verbindung
mit § 25 Abs. 2 EBV, §§ 316 ff. HGB und § 53 Abs. 1 HGrG wur-
de der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt
sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-
betriebs. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssat-
zung) und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes
liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetrie-
bes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ei-
genbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
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(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetrie-
bes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen, den ergänzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-
satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben
nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Bean-
standungen.“
.

München, 12. Juni 2009

Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schmid ppa. Künkele
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht der Landwirtschaftlichen Be-
triebe werden hiermit festgestellt.

Der Jahresgewinn in Höhe von 16.107,84 € wird in die Bilanz
2009 vorgetragen und der allgemeinen Rücklage zugeführt. Für
das Wirtschaftsjahr 2008 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die
Entlastung erteilt.

München, 16. Dezember 2009

Christian Ude Gabriele Friderich
Oberbürgermeister Berufsmäßige Stadträtin

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Landwirtschaft-
lichen Betriebe der Landeshauptstadt München (Stadtgüter

München) liegen in der Zeit vom 11. Januar 2010 bis 22. Januar
2010 jeweils von 9.00  bis 15.00 Uhr, am Freitag von 9.00 bis
12.00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Stadtgüter München,
Freisinger Landstraße 153, 80939 München, zur Einsicht auf.

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Freiham
für das Haushaltsjahr 2010

Der Zweckverband Freiham erlässt aufgrund der Art. 63 ff. der
Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010:

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen auf 25.500 €
in den Ausgaben auf 25.500 €

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen auf 1.862.400 €
in den Ausgaben auf 1.862.400 €

festgesetzt.

§  2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt
werden für 2010 nicht aufgenommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
für 2010 nicht festgesetzt.

§ 4

Die Haushaltssatzung tritt für das Haushaltsjahr 2010 mit dem
01.01.2010 in Kraft.

München, 21. Dezember 2009 Zweckverband Freiham
Christian Ude
Verbandsvorsitzend

Die Haushaltspläne liegen im Kommunalreferat,
Roßmarkt 3, 80331 München, Zi. 227, öffentlich aus.
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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchG)
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG)
Marchioninistr.15, Klinikum Großhadern
Sanierung Wärme-/Dampfversorgung durch Errichtung und
Betrieb einer Feuerungsanlage für Dampfkessel, eines Bio-
massekessels sowie eines Blockheizkraftwerks
Antrag auf Genehmigung gem. § 19 BimSchG
Das Bauamt der Universität München beantragt gem §19
BimSchG die Erteilung einer Genehmigung für die Sanierung
der Wärme-/Dampfversorgung des Klinikums Großhadern 
durch Errichtung und Betrieb einer Feuerungsanlage für Dampf-
kessel , eines Biomassekessels sowie eines Blockheizkraft-
werks

Für das Vorhaben war gemäß § 3a Satz 1 in Verbindung mit §
3c Satz 2 UVPG und Nr.1.1.5 sowie 1.3.1 der Anlage 1 zum
UVPG im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des
Einzelfalles festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die standortbezo-
gene Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte Vorhaben kei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gem. § 3a Satz 2 2. Halbsatz
UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.
Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim Re-
ferat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28 a, 80335 Mün-
chen, Sachgebiet UW 13 Zimmer 3075 nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung (Tel. Nr. 089/233-47760) eingesehen werden.
Weitere Auskünfte können ebenfalls unter der Telefonnummer
089/233-47760 eingeholt werden.

München,  21. Dezember 2009 Landeshauptstadt München
Referat für Gesundheit 
und Umwelt

Aufhebung eines Straßennamens 
im Stadtbezirk 9 Neuhausen-Nymphenburg

Wegen Nichtherstellung der Verkehrsfläche wird der Straßenna-
me „Simeoniplatz“ (Straßenschlüsselnummer: 04410) aufgeho-
ben.

München, 28. Dezember 2009 Kommunalreferat
Vermessungsamt 

Die Landeshauptstadt München gibt folgende wegerechtli-
che Verfügung bekannt:

Für den 20. Stadtbezirk:
Die bisher als „beschränkt-öffentlicher Weg, Fußweg“ gewidme-
te Gesamtstrecke des Riedmaierweges zwischen der Neufrie-
denheimer Straße (= km 0,000) und der Fürstenrieder Straße
(= km 0,067) wird mit Wirkung zum 25.01.2010 zu einem „be-
schränkt-öffentlichen Weg, Fuß- und Radweg“ erweitert.
Diese Verfügung, einschließlich ihrer Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung, kann bei der Landeshauptstadt München,
Baureferat, Friedenstraße 40, 81671 München, Zimmer  5.139
(5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis einschließlich
26.02.2010 eingesehen werden.

München, 11. Januar 2010 Baureferat
Verwaltung und Recht 
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